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Servicezeiten 

Montag bis Freitag 

von 7:30 bis 14:00 Uhr 

 

Hauptstelle 

Klara-Pölt-Weg 2 

6010 Innsbruck 

DVR: 0024023 

Bankverbindung 

Raiffeisen Landesbank Tirol 

Kto.Nr. 632.000 

Bankleitzahl 36.000 

Auslandszahlungsverkehr 

IBAN: AT55 3600 0000 0063 2000 

BIC: RZTIA22 

UID-Nr.: ATU31726308 
 

 
 
 
 
 
An das 
Bundesministerium für Wirtschaft,  
Familie und Jugend 
Abteilung II/3 
Franz-Josefs-Kai 51 
1010 Wien 

 
Postfach 574 

 Klara-Pölt-Weg 2 

6010 Innsbruck 

 +43 (0)59160-1619 

 +43 (0)59160-51610 

www.tgkk.at 
 

 

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht Unser Zeichen, Sachbearbeiter(in) E-Mail-Adresse Datum 

BMWFJ-524600/0001-
II/3/2009, 25.08.2009 

Dr. SN/AJ,  
Dr. Sabina Nagele 

sabina.nagele@tgkk.at 08.09.2009 

 
Entwurf Kinderbetreuungsgeldgesetz-Novelle 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Tiroler Gebietskrankenkasse nimmt zum vorliegenden Gesetzesentwurf, mit dem das Kinder-
betreuungsgesetz geändert werden soll, Stellung wie folgt: 
 
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Änderungen im Kinderbetreuungsgeld-
Änderungsgesetz eine Erhöhung der Verwaltungskosten von rund 6 % für die Träger bedingen 
und dadurch Mehrkosten von € 762.000 pro Jahr entstehen. 
 
zu § 24a KBGG:  
 
diesbezüglich ist auszuführen, dass sich § 24a des Gesetzesentwurfes von den dazugehörigen 
Erläuterungen insofern unterscheidet, als im Gesetzestext „…der Tagesbetrag reduziert sich ab 
dem 10. Lebensmonat des Kindes um € 16,5“ und in den Erläuterungen eine Kürzung ab dem 11. 
Lebensmonat des Kindes angeführt ist. 
 
zu § 24d KBGG: 
 
auf Grund der Änderung dieser Bestimmung: „…abweichend von § 42 gilt das Kinderbetreuungs-
geld nach diesem Abschnitt als Einkommen des beziehenden Elternteiles und mindert dessen Un-
terhaltsansprüche…“ müsste aus Sicht der Tiroler Gebietskrankenkasse auch die Bestimmung des 
§ 292n ASVG angepasst werden, damit die Durchgängigkeit beim Ausgleichszulagenrecht und bei 
der Beurteilung von Rezeptgebührenbefreiungsanträgen gegeben ist. 
 
 
 
 Mit freundlichen Grüßen 
 
 TIROLER GEBIETSKRANKENKASSE 
 Der Direktorstellvertreter: 
 
 Dr. Heinz Hollaus e.h. 
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